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Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,
Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung

 Frau Abgeordnete Catrin Wahlen (GRÜNE)

über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/21 361
vom 16. Januar 2025
über Einnahmen durch die Ausgleichsabgabe
_____________________________________________________________________
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Abgeordneten: In den letzten Monaten wurden zahlreiche Anfragen zur Ausgleichsabgabe
durch mich gestellt. Bezüglich der Einnahmenhöhe und der Verausgabung bleiben aber noch Fragen offen.

1. Stellen Sie bitte die Einnahmen der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe in den letzten 5 Jahren dar.
2. Stellen Sie bitte auch die Ausgaben der letzten 5 Jahre, die in Zusammenhang mit der Ausgleichsabgabe

stehen, dar. Gab es Überschüsse durch die Ausgleichsabgabe?

Zu 1. und 2.:

Jahr  Einnahme  Ausgabe
2019      46.858.628,06 €      35.806.921,64 €
2020      48.342.853,97 €      40.116.915,17 €
2021      53.558.773,29 €      41.676.686,28 €
2022      61.700.676,22 €      52.097.960,10 €
2023      67.546.948,35 €      61.073.829,42 €
2024      68.482.179,82 €      66.379.653,54 €
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Quelle: Inklusionsamt
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Quelle: Inklusionsamt

3. Welche Einnahmen werden für das Jahr 2024 kalkuliert? Geben Sie ggf. eine Schätzung anhand der
Einnahmen des vorangegangenen Jahres ab. Falls Sie für das Jahr 2024 noch keine belastbaren Aussagen
tätigen können, ab wann sind diese Aussagen möglich?

Zu 3.: Die Ausgleichsabgabe für das Jahr 2024 muss von den Arbeitgeberinnen und
Arbeitgebern bis zum 31.03.2025 an das Inklusionsamt gezahlt werden, so dass erst ab
diesem Zeitpunkt belastbare Aussagen (ohne etwaige Zahlungsverzüge) zu den Einnahmen
des Jahres 2024 möglich sind. Planerisch sind im Haushaltsplan 2024/2025 beim Kapital
1166 – Landesamt für Gesundheit und Soziales – Soziales -, Titel 11198 –
Ausgleichsabgaben nach dem Sozialgesetzbuch –Neuntes Buch- für das Haushaltsjahr 2025
Einnahmen in Höhe von 58.000.000 € veranschlagt.

4. Was passiert mit Überschüssen aus den Einnahmen der Ausgleichsabgabe? Insofern diese nicht vollständig
verausgabt werden, kumulieren diese sich über mehrere Jahre?

a. Wenn ja, wie werden diese Mittel angelegt bzw. welche Vorhaben werden damit finanziert? Gibt es eine
Zweckbindung für Inklusionsvorhaben? Wenn nein, warum nicht?

b. Wie viele Mittel aus den letzten Jahren wurden bereits „angespart“?
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Zu 4.: Die Überschüsse aus der Einnahme der Ausgleichsabgabe fließen in die Rücklage.
Diese kumulieren über die Jahre. Die Rücklage ist erforderlich, damit das Inklusionsamt auch
bei einer veränderten wirtschaftlichen Lage dauerhaft handlungsfähig bleibt.

Die Mittel der Ausgleichsabgabe dürfen gemäß § 160 Abs. 5 Sozialgesetzbuch Neuntes
Buch (SGB IX) nur für besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben (§ 185 Absatz
1 Nummer 3) verwendet werden. Zugleich werden nach § 14 Abs. 1 Nr. 4
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV) Modellvorhaben auf dem
Gebiet der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gefördert.

Die Rücklage zum 31.12.2024 beträgt 84.209.616,35 €.

5. Wofür wurden die Mittel der Ausgleichsabgabe im Jahr 2024 verausgabt? Bitte so konkret wie möglich
darstellen.

Zu 5.: Siehe Tabelle zu 3.

6. Hat die Erhöhung der Sätze der Ausgleichsabgabe für das Jahr 2024 bereits eine spürbare Veränderung
bei der Einstellung von schwerbehinderten Menschen in Berlin ausgelöst?

a. Um welche Veränderungen handelt es sich?
b. In welchen Bereichen traten die stärksten Veränderungen auf? Bitte tabellarisch aufführen.

Zu 6.: Die Erhöhung der Ausgleichsabgabe greift mit der Zahlung der Ausgleichsabgabe für
das Jahr 2024. Diese muss bis zum 31.03.2025 beim Inklusionsamt eingehen. Zurzeit ist
noch nicht ersichtlich, ob die Erhöhung der Sätze der Ausgleichsabgabe Auswirkungen auf
die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen hat.

Berlin, den 30. Januar 2025

In Vertretung

Aziz B o z k u r t

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,
Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung


